
"ll-' 30$ der Beilagen zu de~ stenographisdlen Protokollen des Nationalrates 

XIlI. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 80.:050 - 2a/72 
Pa.rlaroentarische Anfrage Nr. 34/ J an 
den Bundeskanzler betreffend Gutach­
ten d.es Verfassungsdienstes des Bun-
deskanzleramtes zum Hochschul-Organi-
sationsgesetz 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationälrätes 

Ao 

Wie n 

Die Abg~ordneten zum Nationalrat Dr.GRUBER~ HARWALIK 
und Genossen haben am 2.'Dezember 1,971 an mich die folgende 

2. 

A n fra ge 

betreffend Gutachten des Verfassungsdienstes des Bundeskanz­
leramtes zum Hochschul-Organisationsgesetz gerichtet (Nr.3'+/J, 
11-45 der Beilagen zu den sten.Prot. des 1m, X1I1.GP):. 

1. Haben Sie den vorläufigen Ent~vurf als eine Stellung­
nahme des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes einem 
genauen Studium zugeführt? 

Wenn ja., zu welchem Ergebnis sind S:Legekommen? 
2. Hat der Verfassungsdienst in der Zwischenzeit eine 

endgültige' Stellungnahme zum Diskussionsent\vurf für ein neu­
. es Universitäts-Organisationsgesetz des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung ausgearbeitet? 

Wenn nein, wann ist damit zurechnen? 
Wenn ja, wie lautet diese Stellungnahme des Verfas­

sungsdienstes?' ._~,,, 

.Be 
Gemäß § 71 ,Abs. 3 des . Bunde,sgesetzesvom 6. Juli; 197}"o, 

.' :sr~:Bl ~Nr .178, über die Geschäfttfordnune; des Nationalrate's 
be-el1re ich Jhich,~ auf dieE3e An!rage f.ol:gend,e 

A .. ~ t WO r t 

zu· erteilen: 
Zu 1: a) .Ich habe den vorläufigen Entwurf einer stel­

lungnahme des Ver,fassungsdiens.tes des Bundeskanzleramtes einem 
genauen Studium zugeführt 0. 
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h) Der Entwurf der Stellungnahme weist darauf hin t 

daß der Diskussionsentwurf eines Universitäts-Organisations­

gesetzes erhebliche strukturelle Neuerungen vorsieht, die die 

organi!:}Dtorische CTliederl,mg der Univcrf.ü tEiten sovdeferner 

tiie Art; lInd d~.e Zusammen.setzul1f:'; der 8b·}deI~r:j;sc!:E:·-n Beh<)rd.en be­

tre'ffen. Zu prüfen sei die Frage~ ob diel3e Konzeption dem 

von der Bundesverfassung vorausgesetzten Bild der Hochschul­

s,elbstverwaltung (Eo.Chschulautonomie) entspricht t> 

Die Bundesverfassung enthalte über die Hochschulauto­

nomie ebensowenig eine Aussage wie über die sonstigen For­

men der nicht territorialen Selbstverwaltung. Der Verfas­

sungsgerichtshof habe in zahlreichen Erkenntnissen das Be­

stehen eines autonomen ~':irkungsbereiches der Hochschulen 

hingenommen, ohne allerdings die verfassungsrechtliche Pro­

,blematik näher zu unter~uchen. Der Verfassungsgerichtshof 

sei offenbar von der Annahme ausgegangen~ daß die Institution 

der Hochschulautonomie von der Bundesverfassung als zulässig 

voraus,)~esetzt wurde. --- . -
Die einschlägige Literatur stimme darin überein ,. daß 

die Hochschulautonomie im Zusammenhalt mit dem verfassungs-' 

'gesetzlich (Artikel 17 .Abs.o 1 StGG) garantierten Grundrecht 
'..." 

der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre gesehen werden 

müsse 0 Nach der Judikatur des Verfassungs'geri,ehtshofes sei 

zwar das aus Art.l? Abs.l E:itGG ableitbare Grundrecht auf un-

gehinderte wissenschaftliehe E~hun~ nicl'1t auf die For­

schung im Be:ceic:h d.er !Iochschulen beschränkt, bedeute aber 

das Grundrecht der ungehinderten LehEQ der'i'lissenschaft 

5:li!l._J2:~ihei t_52_:r_J;ehr§. __ an de.:n Hochscl~,J.en. Nach geinung des 

VPI·f<>,:: .... unr:r<·c"L·i ~'n<."-'-es -j c'f-..., _V·.lo...V .lC'JQ._,-",uv." ...... ,.:;lv SOfiiit das von der Bundesverfassung 

yorau.sgesetzte Leitbild der Hochschulautonomie llli t dem grund­

rechtlichen Schutz der Freiheit der VJis.senschaftlichen Le:b..re 

und }'orschung Ö.n den Hochschulen untrennbar verbunden. 

In dem vorläufigen Gutachten heißt es weiter: Ean 

müsse nicht .?-.ll~ vom Gesetzgeber dem Bercd.ch der Hochschul­

al,i.tonomie zugewiesi.::nen Angel8:Fenhei ten in.,2;,:p.m.U~l~~ Be­

ziehur..g zu diesem Grunclrecht setzen. Es liege vielmehr die 

Annahme nahe ,daß innerhalb dieser .Ancelegeilhei ten eine deut-· 

liehe Abstufung hinsichtlich der näheren oder entfernteren 
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Beziehung zur Freiheit der Lehre der :Jissenschaft feststell-
bar sei~ 

Zine Um~estaltungt;ler Hochscp.ulautonomie, die den un­
:mitrt,~lbare,n Zu~am!1eI4'i;a,ltg mit :~:tYt.17JtbsolStGG 8JJiß'er acht 
lasse,würd,e eiti~tl~;ue J?orm, der Ho:ehsc.hulselbstverwaltung 
scha.ffen,<!lie nieht mehr als von der Bundesverfasstl1lg vor-
ausgesetzt bet:oachtet werden könnte. Sie stUnde damit, im 
Niderspruchzum '\Jor~laut des Art,.,20 AO$.l ,B-VG~ d~,r die 
staatliche Verlllal tung an die '/leisungen der vorgesetzten (ins-
besonder~ der obersten) Organe des Bundes und der Länder bin­
det. nenn zum Wesen der Hochschulselbstver-lJaltung gehört 
gerade die Freiheit ihrer Organe von ','leisungen der staatlichen 
Behörden. 

"'leiters sei der Wesensgehaltder von der Bundesver­
fassung vorausgesetzten Hochsqhulautonomie entscheidend ver­
ändert, wenn in ihrem unmittelbar mit dem Grundrecht des 
Art .17 Abs.l B-VG verbundenen Teilbereich l::lersonen auf die 
Willensbildung der zuständigen Organe einen Einfluß haben, 
die ihrerseits nicht Träger des im Art.17Ahs.l StGG gewährlei­
?t'eten Grundrechtes sind. Gerade dies tue,'-.. aber d·er vorliegen-

"de ,Entwurf,. (' 
t 

Das vorläufige Gutachten des Verfal:?sungsdienstes ver-
tri tt ferner die Auffassung, daß auch die'; in .den Erläuterun­

gen zum'Entwurf in Aussicht gestellte Erlassung eines "Durch­
'führungsgesetzes" zum Art.17StGG an der Froblematiknichts 

/,ä:p,dere und daß auch aus dem historische!! Verständnis der 
",:".~ ..... ,~ .... ,,_ •. _If'!'t:.jo!.~.ß' '_", ," 

Universität als Korporation sich'kelne andere Sicht ergebe. 
Es würde dem Gleich.heitsgrundsatz zuwiderlaufen, wollte 
man aus dem Korporationsgedanken die Zulässigkeit'der Mit­
wirkung von nicht mit der Lehrbel'ugnis ausgestatteten Per-

, sonen an der Willensbildung im l..mmittelbar mit der Freiheit 
del.'"' JJehre der Wissenschaft verbundenen Bereich der Hochschul­
autonomie ableiten. 

Endlich setzt sich das Gutachten auch mit der Frage 
auseinander, ouaus dem -der)3und esverfassung zugrunde lie­
genden demokratischen Prinzip (Art.l B-VG) sich eine andere 
Sicht ergibt. Das Gutachten legt unter Berücksichtigung der 
Literatur dar, daß das demokratische Prinzip des Bundes-Ver-

.-
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fassungsgesctzes als Souveräni.tät des Gesar.ltvolke,s zu ver­

stehen sei und ei.ne maßgebende ITillensbildung von gruppen 

des Gesamtvolkes nur insofern zulasse, als sie verfassungs­

g~setzlich ausdrlicklich vorgescllen ist. Das bedeute aber, 

daß die HDctsehulselbstverwal~ung aus de~ dcmok~atischen 

Prinzip mu'" in der rechtlichen Ausprägung abgelei tct weI'~ 

d.en könne, in der sie der Bundes-VerfaSSlh"1gsgesetzgeber 
(lQ"P8'{ t:c vO'''''''-"e-Pl'-lh".~oD' 1~.,'''+-"-" '-' -:" .. ...L.. ~ IV .J.. b .J.. /. "':~.,;. \.;<.0 • ''';LC!.. v 0 

Abschließend verweist das vorläufige Gutach'(;en auf die 

t:öglichkei t, die dargelegte verfassungsrechtliche }'roblematik 

in der E'orm zu bereinigen, daß eine ausdrÜckliche pundesveF­

fe.ssuns;s9;esetzliche Grundlage für die im Ent;wurf vorgesehene, 

Konstru};:tion geschaffen wird. Auch diese müsse aber auf be­

stehende Unterschiede ilil Tatsä,chlichen Bedacht nehmen. Sie 

werde also die ~itbestimmung im Bereich der Hochschulen 

nicht im Sinne der numerisc~ Gleichheit, sondern unter Be­

dachtnahIIle auf die im Hochschulbereich bestehende Aufgaben-
+- • 1 . ' . h--l-- .. ,uel.Lun...ß. e1nr1C.l ven mUGsen. 

c) Der vorläufige EntvJurf eines Gutachtens des Verfas­

sungsdienstes ist dem Bundesministerium für'ilissenschafi; und 

J?orschung zur Kenntnis Gebracht worden, das hiezu eine Btel-

lungnahme 
c 

d) In dieser Stellungna:r.u~le tritt das Bundesministerium 

für Wissenschaft und li'orschung der AuffHssung des Verfassungs­

dienstes entgegen, wonach der 0idersp~Udh'der Hochschulauto­

nornie in ihrer ~lerzei tiC1..9n Ausprät";ung zum J.'l,or.tlaut des 

,Art.20 Abs.l B-VG durch die -C-berlee;ung gerechtfertigt wer-

den könne, der BUIld~sveI'fase.ungsGesetzge1)er habe die Hoch­

schulautonomie als im Zuse,rr,menhang mit Art .17 Abs.l StGG 

stehen.de Einrichtung v<2r5efl:}~es. Es sei daher jedenfalls 

überlec;enswert, ob die Hoc1:1Schulautonomie in ;Lede.!:: ihrer 

Formen allenfalls durch ein Bun(lesverfc"l::)sunf)~Sgesetz zu ve1'-- .. ~._-

ankern wäre, damit der aufgezeigte Jiderspruch zu Art.20 

Abs.l B·~VG heseitigt wird. Ausdrücklich sei de.rauf hinzuwei­

sen, daß auch in diesem Fall die Itcgelung der Hochschulauto­

nOliüe im. Sinne der Jndikatur des verf-assungsgerichtshofes 

nach ZVifeck und Inhalt mit Art. 1'7 StGG irr! Einklang zu stehen 

habe, das heißt, daß sie der SicheruIl.:S des Hechtes der freien 

Ausübung der wissenschaftlichen IJehre und Forschung dienen 

müsse. Es komme aber nicht darauf an, daß der I)ersonenkreis, 
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der zur Entscheidung berufen ist, selbst das Recht der Frei­
heit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung besitzt, son­
dern daß das Organ, das zu entsch~iden hat, IJöglichst dazu 
Etee~gne!~ is:t't Entsche:i;duT.l,gen ;"i,\~ angeg~ben,e~3';iEne zu .fällen. 
:Irtei:qem Guta,chten, üb€r'q;en D~sk!l$sionsentWLlrfein,?s Uni:ver­

", $itäts~Organisationsgeset~,es Jniisseaufdi,~ l\Caß:r(ahmen näher 
e'ingegangenwerden, die, zur, Sicherung geeigneh}r Entscheidun-

, , ' 

,.gen getroffen werden ,'$ollen. 
Der wesentliche Sinn der Hochschulautonomie liege in 

der Abwehr der Heteronomie, des Fremdzwan~es, sei es durch 
den Staat, sei es durch gesellschaftliche Mächte. Dies be­
deute allerdings nicnt unbedingt, daß Fersonen, die nicht 
Träger des Grundrechtes nach Art.17 StGG sind, keine Mit-
wirkungs- oder Mitentscheidungsrechte in autonomen· Hoch­
schulorganen g~geben werden dürfen. 

Nach der derzeit geltenden Rechtslage seien keineswegs 
alle Fersonen mit der Lehrbefugnis für ein wissenschaftliches 
Fach im Frofessorenkollegium vertreten. Daraus zeige sich, 
d~ß.der yom Verfassungsdienst hergestellte Zusammenhang 
zwische~ 1ft.i? StGG und dem Rechtsinstitu.t der Hochschul­

'äu.tonomie scho.n derzei t,:nich t voll ;ve!.!':i.rklic~t sei. Im 
,1 

'übrigen könne man aus 'der bisherigeT,l Rechtsprechung des Ver-
" .(' < 

; fassungsgerichtshofes nicht ableiten, ruß das Grundrecht der 
"....~'-', . . ,'. 

Freiheit der wissenschaftlichen Lehre, überhaupt nur. den Per-
sonen zukommt, diE( eine Lehrbefugnis an einer Hochschule er­
worben haben. 

Abschließend hält die Stellungnahme des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung nochmals fest, daß ,jede Form~ 
der llochschulautoHomie (also auchdieibcstehGnde Form) einer 
rechtlich einwandfreien Verankerung in der 'Bundesverfassung 
bedarf. Im übrigen stehe die derzeitige Form der Hochschul-

, .-

autonoIlie nur mehr ip eitiem verhäl tnisffi3.ßig geringen Ausmaß 
nach Zweck und Inhalt im Einklang mit Art.17 8tGG; die im 
Diskussionsentwurf vorgeschlagenen neuen;:Formen entsprächen 
dieser;V,qraussetzung in '~inem we.itausgröf:\eren Ausma$e.. 

e) Es zeigt sich somit,daß das Bundesministerium für 
~Nissenschaft und Forschung die im vorläufigen Gutachten des 
Verfassungsdienstes vertretene RechtsEmliassungin wesentlichen 
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Punkten nicht teilto 
Beide Gutachten sind nach meiner Auffassung im Sinne 

Be2:'I;1t'i::n zusta;;lde gekOI:lIllen sind'} auf deren Inhal t der j e-

weils' zustündige Hessor-cchef keinen Einfluß nehmen dat'f und 
auch nicht genomrnen hat 0 

Da der enclgi5,ltige l~IltvruI'f eines Universitäts-Organi­

sationsg~setzes noch nicht vorliegt, bin ich der Meinung, 

daß die abschließende Beurteilung der in den beiden Gutach­
ten hehandel ten IJroblesatik erst im Zeitpunkt des Vorlie-

g'ens dieses endgültigen EntviUrfes angebracht ist. 

Zu 2: Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus 
den Ausführungen zu 1. An die Ausarbeitung einer lfendßültigen 

S-I.:;ell1Jl1gnahme 11 zum Diskussicnse.:1tvJUrf is t nicht gedacht Q 
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